Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitband Landkreis Schwabisch Hall

hat auf der Grundlage der §§ 5 Abs. 1, 6 sowie § 21 des Gesetzes liber kommunale Zu-
sammenarbeit (GKZ) — vom 18. September 1984 (GBI. 1974, 408, ber. 1975 S. 460, ber.
1976 S. 408) zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBI.
Nr. 98 S. 8) mit Beschluss vom 30.10.2025 folgende Satzung zur Anderung der urspriing-

lichen Verbandssatzung vom 02.06.2025 beschlossen:

§1

§ 1 Abs. 1 der Zweckverbandssatzung erhilt folgende Fassung:

(1)

Die in der Anlage 1 benannten Verbandsmitglieder bilden einen Zweckverband im Sinne des Ge-
setzes Uber kommunale Zusammenarbeit (GKZ). Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Satzung. Ver-
bandsmitglieder kdnnen entweder Gemeinden und Landkreise nach § 2 Abs. 1 GKZ oder deren in
§ 2 Abs. 2 GKZ aufgezdhlte andere Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen
Rechts sein, soweit nicht die fiir sie geltenden besonderen Vorschriften die Beteiligung ausschlie-
Ren oder beschranken. Juristische Personen des Privatrechts kdnnen nur dann Verbandsmitglie-
der sein oder als solche aufgenommen werden, wenn eine Stadt oder Gemeinde bzw. mehrere
Stadte oder Gemeinden verbindlich erklaren, fiir etwaige Verpflichtungen ebendieser juristischen
Person des Privatrechts zur Kostentragung bzw. Zahlung einer Umlage nach § 14 zu haften. Zudem
miissen durch die juristische Person des Privatrechts die Verbandsaufgaben geférdert werden und
es diirfen Griinde des offentlichen Wohls nicht entgegenstehen. AuBerdem darf die Aufnahme
von Verbandsmitgliedern nach § 2 Abs. 2 GKZ die Forderfahigkeit des Zweckverbandes weder be-

eintrachtigen noch gefahrden.

§2

§ 2 Abs. 1 Nr. 8 der Zweckverbandssatzung wird neu eingefiigt:

8. Erhebung eines Entgelts fir den Anschluss nicht férderfahiger Adressen gegeniiber den jewei-
ligen Grundstickseigentiimern, wenn der Anschluss auf deren Wunsch erfolgt, im eigenen
Namen oder bei Eigentum eines Verbandsmitglieds in dessen Namen (Selbstzahlerhausan-

schlussentgelt).



§3

§ 14 Abs. 1 aE der Zweckverbandssatzung (unterstrichener Hinweis auf Ersatzregelung) erhilt fol-
gende Fassung:

Ab 01.01.2027 tritt an die Stelle der vorstehenden Regelung unter (1) zu den laufenden Kosten fol-

gende Regelung

§4

§ 14 Abs. 3 der Zweckverbandssatzung erhalt folgende Fassung:

(2) Die Kosten innerértlicher Netze sind die Kosten, die dem Zweckverband im Zusammenhang mit

der Errichtung passiver Infrastrukturen im Bereich ab den Ubergabepunkten bis zum Endkunden
bzw. einschlieBlich Hauslibergabepunkt (APL) am jeweiligen Gebaude oder Kabelverzweiger ent-
stehen. Dazu gehoren neben den Baukosten auch Planungs-, Prifungs- und Beratungskosten sowie
Kosten der Bauleitung und Bauiiberwachung, die unmittelbar dem Bau der passiven Infrastruktu-
ren nach Satz 1 dienen oder damit im Zusammenhang stehen sowie vom Zweckverband zu tber-
nehmende Verwaltungskosten Dritter (z.B. flir Genehmigung und Gebiihren) und Kosten fir den
Erwerb oder die Anpachtung bzw. Nutzung seitens des Zweckverbandes genutzter Breitbandinfra-
strukturen und Grundstiicke. Die dem Zweckverband entstehenden Kosten innerértliche Netze
werden dem Zweckverband vom betreffenden Verbandsmitglied, auf dessen Gemarkung die pas-
sive Infrastruktur errichtet wird, abziglich der darauf entfallenden, vom Zweckverband verein-
nahmten Fordermittel uns sonstigen Mittelzufllisse Gber eine Investitionskostenumlage oder liber
eine Kostenumlage fiir dem Zweckverband entstandene Anpachtungskosten erstattet. Angefor-
derte Investitionskostenumlagen bzw. Kostenumlagen fiir Anpachtungskosten sind innerhalb ei-
nes Monats nach Anspruchsentstehung und Zahlungsaufforderung durch den Zweckverband zur

Zahlung fallig.



§5

§ 14 Abs. 6 aE der Zweckverbandssatzung (unterstrichener Hinweis auf Ersatzregelung) erhilt fol-
gende Fassung:

Ab 01.01.2027 tritt an die Stelle der vorstehenden Regelung unter (6) zu den verbleibenden betriebli-

chen Ertragen folgende Regelung

§6

§ 14 Abs. 9 und 10 der Zweckverbandssatzung werden neu hinzugefiigt:

(9) Wird Uber das Vermogen eines Verbandsmitglieds ein Insolvenzverfahren eréffnet oder der An-
trag auf Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen, werden dem Zweckver-
band dadurch etwaig ausfallende Umlagen und sonstige Zahlungs- bzw. Kostenerstattungsanspri-
che gegen das betreffende Verbandsmitglied von den verbleibenden Verbandsmitgliedern liber-
nommen. Dadurch entfallende Investitionskostenumlagen nach Abs. 2 und Abs. 3 bzw. entfallende
Erstattungen fir eine etwaige Fremdfinanzierung nach Abs.4 bzw. sonstige dem Zweckverband
dadurch entstehende Ausfaille werden als laufende Kosten nach Abs. 1 behandelt, so dass sich die
laufenden Kosten in entsprechender Hohe der ausfallenden Umlagen und sonstigen Zahlungs-
bzw. Kostenerstattungsanspriiche erhéhen und nach dem in Abs. 1 vereinbarten Verteilungs-

schllsse auf die verbleibenden Verbandsmitglieder verteilt werden.

(10) Abs. 9 gilt nicht, wenn die Stadt oder Gemeinde bzw. Stadte oder Gemeinden nach MalRgabe des

§ 16 Abs. 5 als Verbandsmitglied aufgenommen wird / werden.

§7

§ 16 Abs. 4 bis 6 der Zweckverbandssatzung werden neu eingefiigt:

(4) Wird iber das Vermogen eines Verbandsmitglieds das Insolvenzverfahren eréffnet oder der Antrag
auf Eroffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen, scheidet ebendieses Verbandsmit-
glied mit der 6ffentlichen Bekanntmachung des Eréffnungsbeschlusses bzw. des Beschlusses, mit dem
das Insolvenzgericht den Antrag auf Er6ffnung des Insolvenzverfahrens abweist, aus dem Zweckver-

band aus.



(5) Die Stadt oder Gemeinde bzw. die Stadte oder Gemeinden, die fiir ein nach Abs. 4 ausscheidendes
Verbandsmitglied nach § 1 Abs. 1 S. 3 die Haftung fir die Kostenerstattung bzw. Zahlung einer Umlage
fir ebendieses Verbandsmitglied (ibernommen hat / haben, kann/kénnen innerhalb von 2 Monaten
nach der 6ffentlichen Bekanntmachung des Beschlusses Uber die Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
oder des Beschlusses (iber die Abweisung des Antrags auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens mangels
Masse ihre Aufnahme als Mitglied des Zweckverbandes beantragen; die Verbandsversammlung kann
diesen Antrag nur aus wichtigem Grund ablehnen. Die Aufnahme der Gemeinde oder Stadt bzw. der
Stadte oder Gemeinden erfolgt riickwirkend zum Zeitpunkt des Ausscheidens des Verbandsmitglieds

nach Abs. 4.

(6) Abs. 2 gilt nicht im Falle einer Aufnahme der Gemeinde oder Stadt bzw. der Stadte oder Gemeinden

als Mitglied des Zweckverbandes nach Maligabe des Abs. 5.

§8

§ 18 erhilt folgende Fassung:

Diese Zweckverbandssatzung tritt am 01.11.2025 in Kraft und ersetzt die bisherige Version.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fiir Baden-
Wiirttemberg (GemO) oder der Landkreisordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LKrO) oder von aufgrund
der GemO oder LKrO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Sat-
zung ist nach § 4 Abs. 4 GemO bzw. § 3 Abs. 4 LKrO unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich oder elektronisch gegeniiber dem Landkreis Schwd-
bisch Hall unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden soll, geltend gemacht
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften (iber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder der Zweckverbandsvorsitzende dem
Beschluss wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat. Ist eine Verletzung form- und fristgerecht gel-
tend gemacht oder von der Rechtsaufsichtsbehérde beanstandet worden, so kann sich jedermann auch
noch nach Ablauf der Jahresfrist auf die Verletzung berufen.

Landkreis Schwibisch Hall

Dieses Dokument wurde qualifiziert elektronisch signiert



		2025-12-17T15:00:09+0000
	Landratsamt Schwäbisch Hall




